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1.  Einleitung 

1.1  Ausgangslage 

Der kantonale Richtplan Bern sieht in der Region Oberland Ost zwei Windenergieprüf-

räume vor:  

_ P29 Beatenberg-Niederhorn 

_ P32 Männlichen-Lauberhorn 

 

Neben diesen waren auf regionaler Ebene weitere potentielle Standorte für Windener-

gieanlagen im Gespräch, wurden mittlerweile jedoch wieder verworfen.  

 

Die Regionalkonferenz Oberland Ost beabsichtigt, im Rahmen der regionalen Richt-

plan-Teilanpassung die beiden Windenergieprüfräume zu analysieren. In einer ersten 

Stufe sollen hierbei schwerpunktmässig die Bereiche Sichtbarkeit / Landschaft / Touris-

mus untersucht werden.  

 

1.2  Ziel 

Beide Windenergieprüfräume sind komplexe und nicht einfache Gebiete hinsichtlich der 

genannten Schwerpunktbereiche. Gerade der Tourismus hat für die Region eine promi-

nente und herausragende Bedeutung. Aus diesem Grund sollen sachliche und fun-

dierte Grundlagen geschaffen werden für eine abgestützte Entscheidung, ob und wel-

che Gebiete weiterverfolgt werden können bzw. sollen.  

 

 

2.  Grundlagen 

Neue Windenergiegebiete müssen gemäss der kantonalen Wegleitung Windenergie 

(Amt für Gemeinden und Raumordnung, 2018) folgende Kriterien erfüllen:  

_ Eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von mind. 4.5 m/s (gemessen 100 m 

über Boden). Die Beurteilung kann gemäss der Windressourcenkarte im Geopor-

tal des Kantons Bern erfolgen. Wenn in einem Gebiet bereits konkrete Messungen 

vorhanden sind, sind diese zu berücksichtigen.  

_ Keine Beeinträchtigung der kantonalen Naturschutzgebiete, der Jagdbanngebiete, 

der Grundwasserschutzzonen sowie der Gebiete und Objekte in den Bundesin-

ventaren der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN), der schützenswerten Orts-

bilder der Schweiz (ISOS), der Zug- und Wasservogelgebiete, der Moorlandschaf-

ten, der Hoch- und Übergangsmoore, der Flachmoore, der Auengebiete, der Am-

phibienlaichgebiete sowie der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeu-

tung. Innerhalb dieser Gebiete sind Windenergieanlagen und Infrastrukturen zu 

deren Erschliessung ausgeschlossen, in deren Nachbarschaft sind sie nur zuläs-

sig, wenn die negativen Wirkungen geringfügig sind (Pufferwirkung / Mindestab-

stände).  

_ Konflikte mit anderen öffentlichen Interessen wie namentlich Anlagen des Bundes, 

dem Tourismus / der Erholung, der Landwirtschaft, dem Wald, dem Natur-, dem 

Wildtier-, dem Ortsbild-, dem Landschafts- und dem Kulturgüterschutz wurden in 

einer qualifizierten Interessenabwägung stufengerecht entschieden.  



Basler & Hofmann  Windenergieplanung Oberland-Ost Konzeptbericht  2 

     

 

_ Es ist nachgewiesen, dass es innerhalb des Windenergiegebiets mindestens ei-

nen, in der Regel aber drei oder mehr Standorte gibt, welche die nachfolgend auf-

geführten Kriterien voraussichtlich erfüllen werden.  

 

Für Windenergieanlagen (WEA) inkl. der Anlagen zu deren Erschliessung gelten fol-

gende zusätzliche Kriterien: 

_ Sie sind hinsichtlich Grösse, Anordnung und Erscheinung jeweils auf die örtlichen 

Gegebenheiten abzustimmen.  

_ Von Siedlungen, Bauten mit Publikumsverkehr, Waldflächen, Schutzgebieten und 

Schutzobjekten sind ausreichende Abstände vorzusehen. Insbesondere sind die 

Vorgaben der Lärmschutzverordnung (LSV) und genügend Sicherheitsdistanz 

(z.B. wegen Eisschlag) einzuhalten.  

_ Einzelne grosse Anlagen oder Erschliessungen im Wald sind möglich, wenn sie 

Teil eines Windparks sind und wenn das überwiegende Interesse und die 

Standortgebundenheit (= Rodungsvoraussetzungen) innerhalb des Windenergie-

gebiets nachgewiesen werden.  

_ Die Erschliessung muss mit verhältnismässigem Aufwand und ohne unverhältnis-

mässige Eingriffe in Natur und Landschaft machbar sein.  

 

 

3.  Ablauf 

In der Besprechung vom 25.10.2018 wurde folgendes Ablaufschema vorgestellt:  

 

 
 
Abb. 1 Dreistufiges Ablaufschema.  

 

Im vorliegenden Bericht werden die Schritte 1 (Analyse Windenergieprüfräume) und 2 

(Sichtbarkeit, Identifizierung Konflikte) behandelt. Schritt 3 wird von der Regionalkonfe-

renz übernommen; Basler & Hofmann kann hierbei situativ Unterstützung bieten.  
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3.1  Schritt 1: Analyse Windenergieprüfräume 

3.1.1  Identifizierung geeigneter Teilflächen innerhalb der Prüfräume und Kon-

fliktpunkten grossräumig 

Nicht überall in den Windenergieprüfräumen sind Windenergieanlagen (WEA) tech-

nisch und planerisch möglich. Siedlungen und Schutzgebiete wie Grundwasserschutz-

zonen, eidgenössische Moorlandschaften (Bundesinventar) Flachmoore u.a. schränken 

die Nutzbarkeit ein, ebenso wie zu steile Hanglagen und sonstige technische Restriktio-

nen. 

 

Zusammen mit dem Auftraggeber sind Kriterien definiert worden, welche zu Ausschlüs-

sen führen. Diese werden auch im Konzept Windenergie Schweiz (Bundesamt für 

Raumentwicklung ARE, 2017) empfohlen, wobei hier nur ein Teil der Beurteilungskrite-

rien zugrunde gelegt wird, aber dafür um solche erweitert werden, die auf Stufe Region 

von Bedeutung sind. Es wird zudem unterschieden, ob es sich um Kriterien handelt, die 

einen Einfluss auf den Perimeter der Windenergiegebiete haben oder ob sie nur für den 

konkreten Standort einer WEA von Bedeutung sind oder ob einfach ein Interessenkon-

flikt mit der Windenergienutzung besteht, welcher mittels Interessenabwägung gelöst 

werden kann/muss (vgl. Tab. 1). 
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Bemerkungen 

Bewohnte Gebäude, Siedlun-

gen, Alpgebäude 

 Bauzonen mit Lärmempfindlichkeitsstufe ES I oder II gemäss Zonenplan inkl. 

Mindestabstände (ES I: 700 m; ES II: 500 m) 

x   Mit diesen approximativen Abständen ist zu erwarten, 

dass die gesetzlichen Anforderungen aus der Lärm-

schutzverordnung LSV eingehalten werden können, wenn 

3 oder mehr WEA um ein bewohntes Gebäude stehen  Bewohnte Gebäude gemäss eidg. Gebäudestatistik (inkl. Alphütten) in Zonen mit 

Lärmempfindlichkeitsstufe III inkl. Mindestabstand 300 m 

x   

 ISOS-Objekte  x  Distanz zu WEA mind. 500 m 

Gewässerschutz  Grundwasserschutzzonen S1 und S2  x  Gemäss Konzept Windenergie CH 2017, Richtplan des 

Kantons Bern (Massnahme C_21) und Wegleitung Wind-

energie 2018 des Kantons Bern 

Eidg. Naturschutzinventare  Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 

(BLN-Gebiete) 

x   Gemäss Konzept Windenergie CH 2017, Richtplan des 

Kantons Bern (Massnahme C_21) und Wegleitung Wind-

energie 2018 des Kantons Bern 
 Bundesinventar der Moorlandschaften x   

 Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore sowie der Flachmoore  x  

 Auengebiete, Amphibienlaichgebiete  x  

 Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung x   

 Trockenwiesen und -weiden  x  

 Eidg. Jagdbanngebiete x   

 Schützenswerte Lebensräume nach NHG/NHV (Pärke von nationaler Bedeutung 

wie Nationalpark, Regionaler Naturpark, Naturerlebnispark) 

  x 

 Waldreservate   x 

 UNESCO Welterbestätten x   

Kantonale Naturschutzge-

biete 

 Schutzgebiete des Kantons, welche über einen Regierungsratsbeschluss (RRB), 

durch eine Verfügung der Forstdirektion (VFO) oder durch einen Beschluss der 

Volkswirtschaftsdirektion (BVD) rechtlich abgesichert sind. 

x    

Wildtierschutz, Vogelschutz  Kantonale Wildschutzgebiete, kommunale Wildruhegebiete, wildbiologisch sen-

sible Lebensräume 

  x  
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Bemerkungen 

 Brut- und Zugvögel   x  

 Fledermausquartiere   x  

Richtfunk  Richtfunkantennen inkl. Mindestabstände x   Abstände sind abhängig von der Sendefrequenz 

 Richtfunkverbindungen inkl. Mindestabstände  x  

Touristische Aussichtspunkte 

und Anlagen (siehe auch Zu-

satzbemerkung) 

 Touristische Transportanlagen, Skipisten, Schlittelwege  x  Minimaler Sicherheitsabstand (Eisschlag) von 200 m ein-

halten. Bei WEA von 85 m Gesamthöhe und einem Stark-

windereignis von 30 m/s könnten Eisstücke bei stillste-

hender WEA und ebenem Gelände 170 m weit fallen. 1  

 Touristische Aussichtspunkte, stark begangene (Winter-) Wanderwege, Schnee-

schuhwege 

 x  Minimaler Abstand von 300 m einhalten aufgrund von Er-

holungsfunktion und Sicherheit (Eisschlag) 

 

Tab. 1 Ausschlusskriterien für Windenergiegebiete und WEA  

 

                                                        
1 Bei einer stillstehenden WEA kann die maximale Reichweite für herabfallende Eisstücke anhand der folgenden Formel abgeschätzt werden (Seifert, 2003): 

  d =
v

15
 (

D

2
+  H) 

Wobei:  d = maximale Reichweite in m 

  v = momentane Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe in m/s 
  D = Rotordurchmesser in m 
  H = Nabenhöhe in m 
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Bemerkungen zu touristischen Aussichtspunkten und Anlagen: 

 

Sowohl zu touristischen Transportanlagen, Skipisten, Schlittelwegen als auch zu touris-

tischen Aussichtspunkten, stark begangenen (Winter-) Wanderwegen, Schneeschuh-

wegen sollte ein Sicherheitsabstand wegen der Gefahr von Eisschlag eingehalten wer-

den. Die angegebene Formel zur maximalen Eisfalldistanz gilt für eine stillstehende 

WEA in ebenem Gelände. Da das Gelände jedoch an beiden Standorten Niederhorn 

und Männlichen z.T. steil ist, können diese auch weiter den Hang hinunterfallen. Dies 

gilt auch für den Fall, wenn der Rotor noch dreht, nachdem die WEA Eisansatz festge-

stellt hat. Falls der Abstand zwischen WEA und den touristischen Aussichtspunkten, 

Wegen und Anlagen kleiner als 1.5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) ist, sollte auf 

Projektebene eine Risikoanalyse durchgeführt werden mit Berücksichtigung der Häufig-

keit von Windrichtung und -geschwindigkeit, relativer Lage der Objekte zueinander, 

Vereisungswahrscheinlichkeit und Anzahl Personen im Gefahrenbereich. 

Touristische Aussichtspunkte, stark begangene (Winter-) Wanderwege und Schnee-

schuhwege werden von Menschen begangen, weil sie u.a. Erholung suchen. Das Na-

turerlebnis steht im Vordergrund: schöne und weite Ausblicke, Ruhe, Abgeschieden-

heit. Diesen Erholungsfaktoren sollte mit genügend grossen Abständen begegnet wer-

den. 

 

In dieser Studie nicht berücksichtigt werden: 

_ IVS-Objekte (IVS = Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz) 

_ Sachpläne des Bundes (z.B. Sachplan Übertragungsleitungen) 

_ Zivilluftfahrt 

_ Militär (Infrastrukturen und Luftwaffe) 

_ Meteorologische Einrichtungen von MeteoSchweiz 

 

Es ist klar, dass in dieser Region gerade die militärische Luftfahrt einen erheblichen 

Einfluss auf die Windenergie haben kann. Dieser soll jedoch erst nach Diskussion der 

Resultate dieser Studie abgeklärt werden. 

 

Die verbliebenen Teilflächen sind als Ergebnis zunächst grundsätzlich geeignet und 

werden in den folgenden Schritten weiterbearbeitet.  

 

Zusammen mit dem Auftraggeber sind mögliche potentielle Konfliktpunkte (hier: 

Schwerpunkt Tourismus und Sichtbarkeit) definiert worden, welche spätere Grundlagen 

für die Sichtbarkeitsanalyse und Fotomontagen sind. Augenmerk wird auch auf das U-

NESCO Weltkulturerbe Jungfrau-Aletsch gelegt.  

 

3.1.2  Standortbegehungen 

Für die Analyse der Windenergieprüfräume ist es notwendig, die Gebiete in Augen-

schein zu nehmen. Bei den beiden Standortbegehungen vom 12.11.2018 sind eine 

Reihe von relevanten Aspekten vor Ort überprüft worden, wie etwa Strassen / Zufahrts-

wege, Gelände, Landnutzung, Identifizierung weiterer restriktiver Infrastrukturen etc. 

Die Begehungen sind der eigentlichen Studie vorgezogen worden, da der Winterein-

bruch kurz bevorstand was eine Inspektion der Gebiete v.a. bezüglich Zufahrtswege er-

heblich erschwert hätte. 
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3.1.3  Technisches Potential und Parklayout 

Auf den verbliebenen Teilflächen wird geprüft, wie viele WEA welchen Typs möglich 

sein könnten und sinnvoll wären. Als Basis für die Analyse der Sichtbarkeit wird ein ers-

tes sogenanntes Parklayout (=Platzierung von WEA) erstellt. Eine einfache Ertragsab-

schätzung soll eine grundlegende Aussage zur Wirtschaftlichkeit ermöglichen, was be-

deutsam für den späteren Abwägungs- und Entscheidungsprozess ist. 

 

Die Ertragsabschätzung wird in der professionellen Windplanungssoftware WindPro 3.4 

durchgeführt, wobei ein digitales Geländemodell sowie langjährige Reanalysedaten als 

Grundlage dienen. Ohne Windmessung vor Ort muss aber klar betont werden, dass es 

sich um eine grobe Schätzung mit relativ grossen Unsicherheiten handelt (Bem.: 

nächst gelegene Messstationen von MeteoSchweiz sind in Interlaken und auf dem 

Jungfraujoch). 

 

3.2  Schritt 2: Sichtbarkeit, Konfliktidentifizierung 

3.2.1  Sichtbarkeitsanalyse 

Bei der Sichtbarkeitsanalyse wird auf Basis eines Parklayouts mit Hilfe der Software 

WindPro 3.4 untersucht, von welchen Regionen aus wie viele WEA sichtbar sind. Aus 

dem Resultat lässt sich u.a. ableiten, von welchem touristisch sensiblen Punkt (z.B. 

Aussichtspunkt, Gipfel, Ortszentrum etc.) WEA überhaupt sichtbar sind. Daraus können 

im nächsten Schritt diejenigen relevanten Punkte ausgewählt werden, von denen aus 

Fotomontagen angefertigt werden sollen.  

 

Als Datengrundlage für die Topografie, also die Bodenoberfläche ohne Bewuchs oder 

Bebauung, wurde das hochaufgelöste digitale Höhenmodell DHM25 von Swisstopo 

verwendet. 

 

Sichthindernisse sind Objekte auf der Bodenoberfläche, welche die Sicht zwischen Be-

trachter und Windenergieanlage verhindern oder beeinträchtigen. In dieser Studie sind 

nur geschlossene Waldflächen als Sichthindernis betrachtet worden. Einzelbäume, 

Obstplantagen, Gebäude oder andere Bebauung sind in dieser Studie kein Sichthinder-

nis. Zur Abbildung der Waldflächen wurden Daten von swisstopo (Primärflächen von 

VECTOR25) eingebunden. 

 

Waldgebiete werden als Sichthindernisse mit einer pauschalen Höhe von 10 m be-

trachtet. In tiefen Lagen sind Bäume mit Sicherheit höher und können 30-40 m hoch 

sein. Mit zunehmender Höhenlage nimmt jedoch die Bewuchshöhe ab. Da sich die 

ganze Region Oberland-Ost resp. die WEA in erhöhten Lagen z. T. über der Baum-

grenze befinden, kann die geringe Baumhöhe gerechtfertigt werden. Kommt hinzu, 

dass die Baumkronen nicht mehr so dicht sind wie der Wald in Bodennähe und somit 

eine gewisse Durchsicht zulassen. 

 

Zudem wird davon ausgegangen, dass aus dem Wald heraus die Sicht auf WEA ver-

hindert wird. In der Realität ist die Sichtbarkeit jedoch lediglich eingeschränkt. Insbe-

sondere in Laubwäldern im Winter und entlang von Kreten bzw. in steilen Hanglagen ist 

mit einer gewissen Sichtbarkeit zu rechnen.  

 

Datengrundlage 
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Die Sichteinschränkung durch Siedlungsgebiete und weitere Vegetation ist sehr kom-

plex und in dieser Studie nicht berücksichtigt worden. Hier handelt es sich um eine Ma-

ximalwirkung der Sichtbarkeit. In Realität wären WEA von Siedlungsgebieten aus deut-

lich weniger gut sichtbar. 

 

Die Berechnung der Sichtbarkeit erfolgt für eine Höhe von 1.5 m über Grund, was der 

Augenhöhe einer durchschnittlichen erwachsenen Person entspricht. 

 

Eine WEA, von der nur die Rotorblattspitzen zu sehen sind, hat nicht die gleiche Wir-

kung wie eine WEA, von der auch die Gondel sichtbar ist. Zudem sind die äussersten 

Bereiche der Rotorblätter aus der Ferne kaum zu sehen. Um diesem Umstand zu be-

gegnen, wird die WEA-Höhe in Anlehnung an eine Studie der Hochschule für nachhal-

tige Entwicklung (FH), Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz in Ebers-

walde2 0 anhand der folgenden Formel definiert: 

 

 Heff = NH + 0.25 ∗ RD 

 Heff = Massgebende Höhe der WEA [m] 

NH = Nabenhöhe   [m] 

RD = Rotordurchmesser  [m] 

 

Bei einer Nabenhöhe von 60 m und einem Rotordurchmesser von 50 m resultiert bspw. 

eine für diese Studie massgebende WEA-Höhe von 72.5 m. 

 

Die Wirkung der Sichtbarkeit einer WEA nimmt mit der Entfernung ab. Ab einer gewis-

sen Entfernung gilt die visuelle Wirkung grundsätzlich als nicht mehr erheblich und ist 

damit vernachlässigbar. Diese maximale visuelle Wirkdistanz ist abhängig von der Na-

benhöhe und dem Rotordurchmesser und kann gemäss einer Studie des Landesamts 

für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) aus dem deutschen Bundesland Meck-

lenburg-Vorpommern folgendermassen berechnet werden3: 

 

 Wr =  
1

(9∗10−5+(0.011∗0.952h))
 

 Wr = Wirkzonenradius  [m] 

h = Gesamthöhe der WEA  [m] 

 

Bei einer Gesamthöhe einer WEA von 85 m resultiert somit eine maximale Wirkdistanz 

von ca. 3.9 km. Ab einer Distanz von 3.9 km können die WEA zwar immer noch sicht-

bar sein, ihre visuelle Wirkung ist jedoch gemäss der genannten Studie nicht mehr rele-

vant. 

 

Als Resultat wird die Sichtbarkeitskarte sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung der 

Wirkdistanz dargestellt. Der maximale Perimeter ist vom Auftraggeber auf die Teilregio-

nen TR1 Interlaken, TR2 Lauterbrunnen und TR3 Grindelwald begrenzt worden. 

                                                        
2 Quelle: Sichtbarkeitsanalyse von bestehenden Windenergieanlagen sowie geplanten Windeignungs-

feldern für die Fläche des Nationalparks Unteres Odertal (Phase 1) vom 19.09.2013. Hochschule für 

nachhaltige Entwicklung (FH) Eberswalde, Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz, Torkler 

F. & Zeidler M. 
3 Quelle: Hinweise zur Eingriffsbewertung und Kompensationsplanung für Windkraftanlagen, Antennen-

träger und vergleichbare Vertikalstrukturen. Landesamt für Umwelt Naturschutz und Geologie (LUNG), 

2006 

Betrachtungshöhe 

WEA-Höhe 

Maximale visuelle Wirkdistanz 
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3.2.2  Fotomontagen 

Fotomontagen geben einen möglichst realistischen Eindruck wieder, wie geplante WEA 

in der Realität aussehen würden. Die Fotomontagen werden mit Hilfe von WindPro 3.4 

angefertigt und beziehen den exakten Standort, den WEA-Typ und die exakte Höhe mit 

ein.  

 

Der Fotomontage mit WindPRO liegt ein Kameramodell zugrunde, das in der Lage ist, 

einem Punkt auf einer Karte mit bekannten Koordinaten (X, Y und Z) die korrekte Posi-

tion auf einem zweidimensionalen Foto zuzuweisen. Wenn dieses Kameramodell mit 

den nötigen Daten versehen wird (digitales Geländemodell, Position des Fotografen, 

Richtung und Brennweite der Aufnahme, Referenzpunkte), kann eine perspektivische 

Darstellung einer Windenergieanlage mit korrekten Proportionen auf dem Foto erzeugt 

werden. Die Darstellung der WEA ist von verschiedenen individuell anpassbaren Para-

metern abhängig. Einige dieser Parameter beziehen sich auf den WEA-Typ (z.B. 

Farbe), andere beziehen sich auf die meteorologischen Bedingungen zum Zeitpunkt 

der Fotoaufnahme (Position der Sonne, Witterung, Kontrast). 

 

Die Fotomontagen sind mit einer Brennweite von 50-55 mm erstellt worden, was allge-

mein als Sehwinkel des menschlichen Auges anerkannt wird. 
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4.  Resultate Analyse Windenergieprüfräume 

4.1  Beatenberg-Niederhorn 

4.1.1  Standort 

Der Windprüfraum Beatenberg-Niederhorn befindet sich nördlich des Thunersees ober-

halb von Beatenberg. Es ist Teil der Gemeinden Beatenberg und Sigriswil, wobei der 

Güggisgrat zwischen Burgfeldstand und Niederhorn sowie seine südwestliche Verlän-

gerung die Gemeindegrenze bildet. Der für die Windenergienutzung interessante Teil 

liegt jedoch fast ausschliesslich auf Beatenberger Seite. Die nördliche Sigriswiler Seite 

ist dazu zu steil. 

 

 
 
Abb. 2 Windprüfraum Beatenberg-Niederhorn (Quelle: Richtplankarte Stand 

05.07.2017) 

 

 

Gemeinde  Einwohner (2017) Fläche (2019) Anteil am Windenergieprüfraum 

Beatenberg  1'208 2'918 ha 75 % 

Sigriswil  4'788 5'542 ha 25 % 

 

Tab. 2 Kennzahlen der Standortgemeinden (Quelle: Bundesamt für Statistik). 

 

 

 

4.1.2  Windverhältnisse 

Die höchsten Windgeschwindigkeiten gemäss Windressourcenkarte des Kantons Bern 

sind mit 5.5-6.0 m/s (100 m über Grund) auf dem Güggisgrat zwischen Niederhorn und 

Burgfeldstand zu erwarten (Amt für Umweltkoordination und Energie, 2012). 

 

Windprüfraum 
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Abb. 3 Windverhältnisse im Windprüfraum Beatenberg-Niederhorn gemäss 

Windressourcenkarte des Kantons Bern (Windgeschwindigkeit © Amt 

für Umweltkoordination und Energie). 

 

 

4.1.3  Ausschlusskriterien 

Die Relevanz der Ausschlusskriterien für das Windenergiegebiet Beatenberg-Nieder-

horn wird im Folgenden erläutert (siehe auch Abb. 4): 

_ Siedlung: Im langgezogenen Dorf Beatenberg hat es gemäss Zonenplan einige 

Zonen mit Lärmempfindlichkeitsstufe II. Zudem gibt es viele bewohnte Gebäude in 

der Landwirtschaftszone. Gemäss eidg. Gebäudestatistik sind auch einige Alphüt-

ten (z.B. Ober- und Unterburgfeld, Flösch) als Wohnungen deklariert. Inwiefern 

dort die Grenzwerte der LSV Gültigkeit haben, muss im Einzelfall abgeklärt wer-

den. Auf jeden Fall muss ein Sicherheitsabstand (Eisfall) abhängig von der WEA-

Grösse respektiert werden. 

_ Eidg. Naturschutzinventare: Im Nordosten wird der Windprüfraum von der Moor-

landschaft „Habkern/Sörenberg“ abgegrenzt. 

_ Kantonale Naturschutzgebiete: Es befinden sich drei relativ kleine kantonale Na-

turschutzgebiete im Windprüfraum: „Witiwald-Dälewald“, „Flöschseeli“, „Burgfeld-

flüe“ 

_ Richtfunkantennen: Auf dem Niederhorn steht eine Richtfunkantenne mit Verbin-

dungen in fast alle Richtungen. Die Sendefrequenzen liegen zwischen 6-29 GHz. 

Bei Frequenzen <16 GHz muss gemäss Bundesamt für Kommunikation BAKOM 

ein Mindestabstand zwischen Antenne und WEA von 700 m eingehalten werden 

(Bundesamt für Kommunikation BAKOM, 2019). Dadurch wird ein beträchtlicher 

Teil des für die Windenergienutzung interessanten Güggisgrat ausgeschlossen. 

Windenergiegebiet 
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Zusätzlich befindet sich bei der Talstation der Niederhornbahn eine weitere Richt-

funkantenne mit einer Sendefrequenz von 17-29 GHz, womit ein Abstand von 400 

m eingehalten werden muss.  

 

 
 
Abb. 4 Ausschlussgebiete für das Windenergiegebiet Beatenberg-Niederhorn.  

 

Die Relevanz der Ausschlusskriterien für WEA im Windenergiegebiet Beatenberg-Nie-

derhorn wird im Folgenden erläutert (siehe auch Abb. 5): 

_ ISOS-Objekte: keine vorhanden 

_ Grundwasserschutzzonen S1 und S2: Die Grundwasserschutzzonen nordöstlich 

von Oberburgfeld sind die einzigen im Windprüfraum. 

_ Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore sowie der Flachmoore: Drei 

Hochmoore befinden sich im Windprüfraum: „Witiwald/Dälenwald“, „Moor zwi-

schen Flösch und Hälibach“, „Moor oberhalb Burgfeldflue“. 

_ Auengebiete, Amphibienlaichgebiete: keine vorhanden 

_ Trockenwiesen und -weiden: „Bödeli“ und „Schore“ liegen in steilem Gelände und 

in einem Gebiet, wo die Windverhältnisse zu tief sind. 

_ Richtfunkverbindungen inkl. Mindestabstände: Die Richtfunkverbindungen von der 

Antenne auf dem Niederhorn ausgehend, zeigen in fast alle Richtungen. Für die 

Windenergienutzung einschränkend sind jedoch hauptsächlich diejenigen in Rich-

tung Nordost, Ost und Südost. Der Abstand zwischen Richtfunkstrecke und WEA 

sollte näherungsweise ca. 50 m nicht unterschreiten (Bundesamt für Kommunika-

tion BAKOM, 2019). 

Windenergieanlagen 
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_ Touristische Transportanlagen, Skipisten, Schlittelwege: Diese Zonen schliessen 

praktisch den gesamten Südhang zwischen Niederhorn und Beatenberg aus. 

Auch die Lichtung bei Flösch mit relativ flachem Gelände, wird ausgeschlossen. 

_ Touristische Aussichtspunkte, stark begangene (Winter-) Wanderwege, Schnee-

schuhwege: Diese Zonen schliessen den gesamten Güggisgrat für eine Windener-

gienutzung aus und sind somit hauptverantwortlich dafür, dass eine Windenergie-

nutzung in diesem Windprüfraum praktisch ausgeschlossen ist. 

 

 
 
Abb. 5 Ausschlussgebiete für WEA Beatenberg-Niederhorn.  

 

Die Ausschlusskriterien für das Windenergiegebiet und die WEA-Standorte werden in 

folgender Karte zusammengefasst und über die Windressourcenkarte des Kantons 

Bern gelegt. Mögliche WEA-Standorte befinden sich in den auf folgender Karte gelb 

resp. rötlich eingefärbten Teilen des Windprüfraums, wobei die meisten aufgrund der 

Topografie ungeeignet sind: 

_ Südlich Burgfeldstand (1): ungeeignet, da Gelände zu steil 

_ Burgfeld (2): Windangebot fraglich, da in einem Geländekessel liegend 

_ Gemschiflue (3): ungeeignet, da Gelände zu steil 

_ Uf Vorsess (4): ungeeignet, da Gelände zu steil und im Wald 

_ Dälewald (5): Gelände grundsätzlich geeignet, aber im Wald und in Wildruhezone 

 

Synthesekarte 
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Abb. 6 Synthesekarte Beatenberg-Niederhorn.  

 

4.1.4  Erschliessung Strasse 

Die Strassenerschliessung ist sowohl via Beatenberg-Vorsass-Niederhorn als auch 

Waldegg-Burgfeld sehr schwierig. Wenn, dann sind aktuell nur relativ kleine WEA mit 

entsprechend kleineren Komponenten denkbar. 

 

In Beatenberg gibt es bei sämtlichen denkbaren Routen viele schmale Durchfahrten 

wegen Gebäuden und Mauern oder Steilhängen, die eine Durchfahrt mit Spezialtrans-

portern erschweren. Der Ausbau der Strassen wäre sehr aufwändig und mit hohen 

Kosten verbunden und wahrscheinlich bewilligungstechnisch schwierig, da voraussicht-

lich auch viele private Grundstücke betroffen wären. Ob die Wirtschaftlichkeit dann 

noch gegeben wäre, müsste abgeklärt werden. 

 

Die Zufahrt über Waldegg ist technisch einfacher zu bewerkstelligen, jedoch müsste 

zwingend durch eine grossflächige Grundwasserschutzzone S2 und eine eidg. Moor-

landschaft durchgefahren werden, was kaum bewilligungsfähig ist. 

 

Im höher gelegenen Teil des Windprüfraumes kommt hinzu, dass sowohl ab Flösch als 

auch ab Oberburgfeld neue Strassen gebaut werden müssten, teilweise in steilem Ge-

lände. 
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4.1.5  Mögliches Parklayout und Energieertrag 

Aufgrund der Ausführungen in den vorangehenden Unterkapiteln sind die vom Wind 

her interessantesten Gebiete auf dem Güggisgrat für die Windenergienutzung ausge-

schlossen. Auch wenn die Abstände zu (Winter-) Wanderwegen kleiner gewählt wür-

den, wären diese Gebiete ausgeschlossen, da diese Wege direkt an potentiellen WEA-

Standorten vorbeiführen. Wenn dieses Ausschlusskriterium gelockert würde oder die 

(Winter-) Wanderwege anderswo durchgeführt würden, so hätte es dort Platz für max. 

5 kleine WEA von der Grössenordnung 800 kW mit 60 m Nabenhöhe und einem Rotor-

durchmesser von ca. 50 m. Diese 5 WEA könnten grob geschätzt zusammen ca. 

4‘000-4‘500 MWh (brutto) erzeugen resp. 800-900 MWh einzeln. 

 

Im Dälewald gibt es eine Zone, die aufgrund der Ausschlusskriterien als WEA-Stand-

orte in Frage kommen, wobei diese in einer Wildruhezone liegt. Im flacheren Bereich 

könnten 2 WEA des oben erwähnten Typs errichtet werden, die zusammen grob ge-

schätzt 1‘400 MWh (brutto) erzeugen würden. 

 

4.1.6  Konfliktpunkte 

Mit den hier definierten Ausschlusskriterien ist eine Windenergienutzung im Gebiet 

Beatenberg-Niederhorn nicht möglich. Es müsste zwingend eine Lösung im Konflikt mit 

den (Winter-) Wanderwegen und Schneeschuhwegen gefunden werden. Wenn dies 

gelingt, hätten max. 5 kleine WEA Platz, wobei es die folgenden Konfliktpunkte zu be-

rücksichtigen gilt: 

_ Richtfunkantenne und -verbindungen auf dem Niederhorn führen zur Einschrän-

kung von möglichen WEA-Standorten. 

_ Intensiverholungsgebiet Niederhorn Südhang mit Transportanlagen, Skipisten, 

Schlittelwegen, (Winter-) Wanderwegen und Aussichtspunkten resp. touristischen 

Hotspots. 

_ Luftfahrt: Konfliktpotenzial v.a. mit der Militärluftfahrt (Flugplatz Meiringen) aber 

auch mit dem Gleitschirm-Fluggebiet auf dem Niederhorn ist abzuklären. 

_ Wildruhezonen und Wildschutzgebiete: Der gesamte steile Nordhang des Güggis-

grat ist ein kantonales Wildschutzgebiet. Am Südhang sind die Waldflächen aus-

serhalb des Intensiverholungsgebietes als Wildruhezonen deklariert (vgl. Anhang 

1). 

_ Brutvögel: Gemäss Konfliktpotenzialkarte Brutvögel der Schweizerischen Vogel-

warte existiert in diesem Windprüfraum ein grosses bis sehr grosses Konfliktpo-

tenzial (vgl. Anhang 2).  

_ Ob ein Konfliktpotenzial mit Fledermäusen existiert, muss abgeklärt werden. 

_ Schwierige Strassenerschliessung sowohl via Beatenberg-Vorsass-Niederhorn als 

auch Waldegg-Burgfeld. 

 

4.1.7  Sensitivitätsanalyse 

Es wird untersucht, inwiefern sich die Potenzialflächen in Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. verändern, wenn gewisse Abstände aus Tab. 1 vari-

iert werden. Dabei geht es vornehmlich um die Abstände zu teilweise bewohnten Ge-

bäuden, touristischen Transportanlagen, Skipisten, Schlittelwegen, touristischen Aus-

sichtspunkten, stark begangenen (Winter-) Wanderwegen und Schneeschuhwegen. 
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Die Abstände zu permanent bewohnten Gebäuden in ES I und ES II sind nicht variiert 

worden, da diese die Potenzialflächen nicht beeinflussen. 

 

In folgender Tabelle sind die einzelnen Varianten und die jeweils zugrundeliegenden 

Abstände definiert, wobei die Variante „Initial“ die ursprünglichen Kriterien aus Tab. 1 

repräsentiert. Die übrigen Varianten V1-V7 sind Kombinationen aus den ursprünglichen 

Kriterien und einer Halbierung der jeweiligen Abstände. 

 

Kategorie  Kriterium Variante 

 Initial* V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

Teilweise bewohnte Gebäude mit ES III (z.B. 

Alphütten) 

 Abstand 300 m x x x x     

 Abstand 150 m     x x x x 

Touristische Transportanlagen, Skipisten, 

Schlittelwege 

 Abstand 200 m x x   x x   

 Abstand 100 m   x x   x x 

Touristische Aussichtspunkte, stark begangene 

(Winter-) Wanderwege, Schneeschuhwege 

 Abstand 300 m x  x  x  x  

 Abstand 150 m  x  x  x  x 

*Ausgangsvariante gemäss Tab. 1 

 

Tab. 3 Kriterien der Sensitivitätsanalyse aufgeschlüsselt nach Varianten. 

 

 

 

Die folgenden Karten sind die Synthesekarten für die 8 Varianten aus Tab. 3. 
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Abb. 7 Karten der Sensitivitätsanalyse Beatenberg-Niederhorn.  

 

Initial V1 

V2 V3 

V4 V5 

V6 V7 
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Fazit der Sensitivitätsanalyse: 

_ Touristische Aussichtspunkte, stark begangene (Winter-) Wanderwege, Schnee-

schuhwege: eine Verringerung des Abstandes zu diesen Objekten würde am 

meisten Potenzialfläche freigeben (Varianten V1, V3, V5, V7): 

_ Das grösste Potenzialgebiet würde sich im Bereich Häliloch-Burgfeld auftun, al-

lerdings befindet sich dieses Gebiet hauptsächlich in einem Geländekessel mit 

ungünstiger Windexposition. Es könnte höchstens im Bereich der Strasse Un-

terburgfeld-Oberburgfeld eine zusätzliche WEA vorgesehen werden, knapp 

ausserhalb einer Wildruhezone, wobei das Gelände dort mit einer Hangneigung 

von 35-50% zu steil ist. 

_ Zwischen Burgfeldstand und Oberburgfeld ergäbe sich eine Fläche, die 1-2 

WEA Platz bietet, wobei das Gelände dort mit einer Hangneigung von 35-50% 

zu steil ist. 

_ Eine zusätzliche Reduktion des Abstandes zu teilweise bewohnten Gebäuden 

könnte die Potenzialfläche im Bereich „Burgfeld“ nochmals geringfügig erhöhen 

(V5, V7). 

_ Eine zusätzliche Reduktion des Abstandes zum Intensiverholungsgebiet mit 

Skipisten und Schlittelwegen könnte die Potenzialfläche im Bereich „Dälewald“ 

nochmals erhöhen (V3, V7). Dadurch könnte dort 1 zusätzliche WEA Platz fin-

den, allerdings in einer Wildruhezone. Theoretisch hätten noch mehr WEA 

Platz, doch das Gelände ist an den meisten Stellen zu steil für die Errichtung 

von WEA. 

_ Der für die Windenergienutzung interessante Güggisgrat wäre nur nutzbar, 

wenn zu (Winter-) Wanderwegen kein Abstand eingehalten würde. 

_ Eine Verringerung der Abstände allein zu touristischen Transportanlagen, Skipis-

ten und Schlittelwegen hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Potenzialfläche 

(V2, V4, V6). Dieser kann nur zusammen mit einer Verringerung der Abstände zu 

(Winter-) Wanderwegen als nennenswert bezeichnet werden. 

_ Eine Verringerung der Abstände allein zu teilweise bewohnten Gebäuden hat kei-

nen Einfluss auf die Potenzialfläche, da an den betreffenden Objekten immer auch 

entweder Schneeschuh- oder (Winter-) Wanderwege vorbeiführen. 

 

Variante  Anzahl WEA Bekannte Konflikte 

Initial*  2 WEA in Wildruhezone; Brutvögel: sehr grosses Konfliktpotenzial 

V1  2 WEA in Wildruhezone; Brutvögel: sehr grosses Konfliktpotenzial 

V2  2 WEA in Wildruhezone; Brutvögel: sehr grosses Konfliktpotenzial 

V3  3 WEA in Wildruhezone; Brutvögel: sehr grosses Konfliktpotenzial 

V4  2 WEA in Wildruhezone; Brutvögel: sehr grosses Konfliktpotenzial 

V5  2 WEA in Wildruhezone; Brutvögel: sehr grosses Konfliktpotenzial 

V6  2 WEA in Wildruhezone; Brutvögel: sehr grosses Konfliktpotenzial 

V7  3 WEA in Wildruhezone; Brutvögel: sehr grosses Konfliktpotenzial 

*Ausgangsvariante gemäss Tab. 1 

 

Tab. 4 Mögliche Anzahl WEA nach Varianten. 

 

 

 



Basler & Hofmann  Windenergieplanung Oberland-Ost Konzeptbericht  19 

     

 

 

4.2  Männlichen-Lauberhorn 

4.2.1  Standort 

Der Windprüfraum Männlichen-Lauberhorn liegt zwischen Grindelwald und Lauterbrun-

nen und umfasst einen Grossteil des Ski- und Tourismusgebiets Grindelwald-Wengen 

zwischen Kleiner Scheidegg und dem Männlichen-Gipfel. Der Perimeter umfasst die 

Gemeinden Grindelwald, Lauterbrunnen, Gündlischwand und Lütschental, wobei der 

für die Windenergienutzung interessante Teil hauptsächlich auf Grindelwalder und un-

tergeordnet auf Lauterbrunner Gemeindegebiet liegt. 

 

 
 
Abb. 8 Windprüfraum Männlichen-Lauberhorn (Quelle: Richtplankarte Stand 

05.07.2017)) 

 

 

 

Gemeinde  Einwohner (2017) Fläche (2019) Anteil am Windenergieprüfraum 

Grindelwald  3'775 17'141 ha 50 % 

Lauterbrunnen  2'350 16'467 ha 40 % 

Gündlischwand  324 1'665 ha 5 % 

Lütschental  219 1'228 ha 5 % 

 

Tab. 5 Kennzahlen der Standortgemeinden (Quelle: Bundesamt für Statistik). 

 

 

 

4.2.2  Windverhältnisse 

Die höchsten Windgeschwindigkeiten gemäss Windressourcenkarte des Kantons Bern 

sind mit 5-5.5 m/s (100 m über Grund) auf dem Männlichen sowie auf dem Tschuggen 

zu erwarten (Amt für Umweltkoordination und Energie, 2012). 

 

Windprüfraum 
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Abb. 9 : Windverhältnisse im Windprüfraum Männlichen-Lauberhorn gemäss 

Windressourcenkarte des Kantons Bern (Windgeschwindigkeit © Amt 

für Umweltkoordination und Energie). 

 

 

 

4.2.3  Ausschlusskriterien 

Die Relevanz der Ausschlusskriterien für das Windenergiegebiet Männlichen-Lauber-

horn wird im Folgenden erläutert (siehe auch Abb. 10): 

_ Siedlung: In Wengen hat es gemäss Zonenplan einige Zonen mit Lärmempfind-

lichkeitsstufe II. Zudem gibt es viele bewohnte Gebäude in der Landwirtschafts-

zone. Gemäss eidg. Gebäudestatistik sind auch einige Gebäude im Skigebiet 

(z.B. Männlichen Bergstation, Rotsteckli, Kleine Scheidegg) als Wohnungen de-

klariert. 

_ Eidg. Naturschutzinventare: Es befinden sich keine eidg. Naturschutzgebiete im 

Windprüfraum. Südlich grenzt er jedoch ans UNESCO Welterbegebiet „Schweizer 

Alpen Jungfrau-Aletsch“, welches zudem ein BLN-Gebiet ist. 

_ Kantonale Naturschutzgebiete: In Richtung Grindelwald befinden sich einige rela-

tiv kleine kantonale Naturschutzgebiete im Windprüfraum: „Hohchräjen“, „Feld-

moos“, „Breitmoos“, „Älbi Flue“, „Im Fysteren Graben“, „Burstblätz“ 

_ Richtfunkantennen: Auf dem Männlichen steht eine Richtfunkantenne mit Verbin-

dungen mit einer Sendefrequenz zwischen 6-90 GHz. Bei Frequenzen <16 GHz 

muss gemäss Bundesamt für Kommunikation BAKOM ein Mindestabstand zwi-

schen Antenne und WEA von 700 m eingehalten werden (Bundesamt für Kommu-

nikation BAKOM, 2019). Dadurch wird ein beträchtlicher Teil des für die Windener-

gienutzung interessanten Gebiets zwischen Männlichen-Gipfel und Klein Tschug-

Windenergiegebiet 
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gen ausgeschlossen. Zusätzlich befindet sich bei der Kleinen Scheidegg eine wei-

tere Richtfunkantenne mit einer Sendefrequenz von 17-29 GHz, womit ein Ab-

stand von 400 m eingehalten werden muss. 

 

 
 
Abb. 10 Ausschlussgebiete für das Windenergiegebiet Männlichen-Lauberhorn  

 

 

Die Relevanz der Ausschlusskriterien für WEA im Windenergiegebiet Männlichen-Lau-

berhorn wird im Folgenden erläutert (siehe auch Abb. 11): 

_ ISOS-Objekte: Die Häuser auf der Kleinen Scheidegg sind im ISOS-Inventar der 

schützenswerten Ortsbilder eingetragen. 

_ Grundwasserschutzzonen S1 und S2: An den Hängen des Lauberhorns und des 

Tschuggen gibt es einige Grundwasserschutzzonen, die jedoch alle in relativ stei-

lem und somit für die Windenergienutzung wenig interessantem Gelände liegen. 

_ Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore sowie der Flachmoore: Südlich 

der Kleinen Scheidegg und im Gebiet Holenstein-Hinder der Egg-Eggboden-

Tschuggen-Ufem Underbrand befinden sich viele Flachmoore und ein paar Hoch-

moore, die jedoch eher kleinflächig sind. 

_ Auengebiete, Amphibienlaichgebiete: keine vorhanden 

_ Trockenwiesen und -weiden: keine vorhanden 

_ Richtfunkverbindungen inkl. Mindestabstände: Die Richtfunkverbindungen von der 

Antenne auf dem Männlichen ausgehend, zeigen in Richtung NO, O, SW und NW. 

Zusätzlich laufen einige Verbindungen quer durchs Gebiet, wobei deren Höhen 

über Grund nicht analysiert wurden. Der Abstand zwischen Richtfunkstrecke und 

Windenergieanlagen 
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WEA sollte näherungsweise ca. 50 m nicht unterschreiten (Bundesamt für Kom-

munikation BAKOM, 2019). Die Richtfunkverbindungen sind anders als die Richt-

funkantenne nicht entscheidend für die potentiellen Standorte von WEA. 

_ Touristische Transportanlagen, Skipisten, Schlittelwege: Die Skipisten machen 

den Hauptteil der Ausschlussgebiete für WEA aus. Sie schliessen eine Windener-

gienutzung an den windgünstigen Stellen zwischen Männlichen und Tschuggen 

sowie beim Lauberhorn aus. 

_ Touristische Aussichtspunkte, stark begangene (Winter-) Wanderwege, Schnee-

schuhwege: Der Winterwanderweg Männlichen-Gipfel-Kleine Scheidegg inkl. sei-

nen bedeutenden Aussichtspunkte schliesst eine Windenergienutzung an den 

windgünstigsten Stellen des Windprüfraums aus. 

 

 
 
Abb. 11 Ausschlussgebiete für WEA Männlichen-Lauberhorn.  

 

Die Ausschlusskriterien für das Windenergiegebiet und die WEA-Standorte werden in 

folgender Karte zusammengefasst und über die Windressourcenkarte des Kantons 

Bern gelegt. Mögliche WEA-Standorte befinden sich in den auf folgender Karte gelb 

resp. rötlich eingefärbten Teilen des Windprüfraums, wobei die meisten aufgrund der 

Topografie ungeeignet sind: 

_ Männlichen Ost (1): Gelände steil, wobei es einzelne flachere Bereiche entlang 

des Grates gibt 

_ Bärenbodengrind (2): ungeeignet, da Gelände zu steil und zerklüftet 

_ Tschuggen (3): ungeeignet, da Gelände zu steil und zerklüftet 

 

Synthesekarte 
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Abb. 12 Synthesekarte Männlichen-Lauberhorn.  

 

 

4.2.4  Erschliessung Strasse 

Die Zufahrt muss über Grindelwald erfolgen, was bis zum Dorf selber keine grösseren 

Probleme darstellen dürfte. Ab Dorf hinauf zum Männlichen führt eine durchwegs as-

phaltierte Strasse, die jedoch gerade im unteren Teil wegen der Streusiedlung schmal 

ist und durch Steilhänge führt. Zudem müssen viele enge Durchfahrten wegen Gebäu-

den, Brücken oder Mauern passiert werden. Ein Ausbau ist schwierig und mit grossem 

Aufwand verbunden. Knackpunkte sind die Querung der Bahn zur Kleinen Scheidegg 

in einer Kurve mit hohen Mauern (allenfalls müsste eine temporäre Überquerung des 

Bahntrassees in Erwägung gezogen werden) und die Brücke beim Hotel Aspen, welche 

sehr schmal ist, sich in einer Kurve befindet und Felswände an deren Ende aufweist. 

Oberhalb der Waldgrenze werden die Platzverhältnisse besser und ein Strassenaus-

bau einfacher. 
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Bei einer Zufahrt zur Kleinen Scheidegg stellen sich im Grundsatz dieselben Probleme. 

Auch hier ist die Strasse schmal mit vielen engen Passagen und das Bahntrassee 

muss ebenfalls über- oder unterquert werden. 

 

Es stellt sich auch hier die Frage, ob ein solch aufwändiger Strassenausbau wirtschaft-

lich sein kann, wenn man bedenkt, dass möglicherweise nur relativ kleine WEA errich-

tet werden könnten und genügende Windressourcen an den potentiellen WEA-Standor-

ten eher fraglich sind. 

 

 
 
Abb. 13 Mögliche Erschliessung mittels neuen Zufahrtswegen Männlichen-Lau-

berhorn. 

 

 

 

4.2.5  Mögliches Parklayout und Energieertrag 

Eine Windenergienutzung im Windprüfraum Männlichen-Lauberhorn ist mit den defi-

nierten Ausschlusskriterien und unter Berücksichtigung der Topografie nur entlang der 

Krete zwischen Männlichen-Gipfel und Wysshorn denkbar, wobei das Gelände dort re-

lativ steil ist und die Platzverhältnisse beschränkt, sowohl für neu zu erstellende Zu-

fahrtswege als auch für Montageflächen. Deren Machbarkeit muss noch nachgewiesen 

werden. Deshalb kommen momentan nur kleine WEA in Frage: z.B. 800 kW Anlagen 

mit 60 m Nabenhöhe und einem Rotordurchmesser von ca. 50 m, was eine Gesamt-

höhe von ca. 85 m ergibt.  

 

Potentielle WEA-Standorte sind in der folgenden Karte abgebildet. Im oberen Teil des 

Grates, dort wo die Windverhältnisse gemäss Windressourcenkarte des Kantons Bern 

>4.5 m/s auf 100 m über Grund sind, könnten 3 WEA der genannten Grössenordnung 

platziert werden. 
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Abb. 14 Mögliches Parklayout Männlichen-Lauberhorn.  

 

Der Energieertrag (brutto) der 3 potentiellen WEA wird zusammen auf 2‘000-2‘400 

MWh geschätzt resp. ca. 650-800 MWh pro WEA. 

 

4.2.6  Konfliktpunkte 

Mit den hier definierten Ausschlusskriterien ist eine Windenergienutzung im Gebiet 

Männlichen-Lauberhorn mit 3 WEA möglich. Es gilt die folgenden Konfliktpunkte zu be-

rücksichtigen: 

_ Sind die Windressourcen an den potentiellen WEA-Standorten genügend gross? 

Eine Windmessung vor Ort ist dazu zwingend notwendig. 

_ Richtfunkantenne auf dem Männlichen führt zur Einschränkung von möglichen 

WEA-Standorten. 

_ Intensiverholungsgebiet mit Transportanlagen, Skipisten, Schlittelwegen, (Winter-) 

Wanderwegen und Aussichtspunkten resp. touristischen Hotspots. 

_ Luftfahrt: Konfliktpotenzial v.a. mit Winterflugfeld auf dem Männlichen ist abzuklä-

ren. 

_ Wildruhezonen: Der Itramenwald und der Brandswald wie auch der Nordhang des 

Wysshorn und der Westhang zwischen Tschuggen, Lauberhorn und Wengen sind 

als Wildruhezonen deklariert (vgl. Anhang 3). 

_ Brutvögel: Gemäss Konfliktpotenzialkarte Brutvögel der Schweizerischen Vogel-

warte existiert in diesem Windprüfraum ein grosses bis sehr grosses Konfliktpo-

tenzial (vgl. Anhang 4).  

_ Ob ein Konfliktpotenzial mit Fledermäusen existiert, muss abgeklärt werden. 

_ Schwierige Strassenerschliessung sowohl auf den Männlichen als auch auf die 

Kleine Scheidegg. 
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4.2.7  Sensitivitätsanalyse 

Es wird untersucht, inwiefern sich die Potenzialflächen in Abb. 12 verändern, wenn ge-

wisse Abstände aus Tab. 1 variiert werden. Dabei geht es vornehmlich um die Ab-

stände zu teilweise bewohnten Gebäuden, touristischen Transportanlagen, Skipisten, 

Schlittelwegen, touristischen Aussichtspunkten, stark begangenen (Winter-) Wander-

wegen und Schneeschuhwegen. 

 

Die Abstände zu permanent bewohnten Gebäuden in ES I und ES II sind nicht variiert 

worden, da diese die Potenzialflächen nicht beeinflussen. 

 

In folgender Tabelle sind die einzelnen Varianten und die jeweils zugrundeliegenden 

Abstände definiert, wobei die Variante „Initial“ die ursprünglichen Kriterien aus Tab. 1 

repräsentiert. Die übrigen Varianten V1-V7 sind Kombinationen aus den ursprünglichen 

Kriterien und einer Halbierung der jeweiligen Abstände. 

 

Kategorie  Kriterium Variante 

 Initial* V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

Teilweise bewohnte Gebäude mit ES III (z.B. 

Alphütten) 

 Abstand 300 m x x x x     

 Abstand 150 m     x x x x 

Touristische Transportanlagen, Skipisten, 

Schlittelwege 

 Abstand 200 m x x   x x   

 Abstand 100 m   x x   x x 

Touristische Aussichtspunkte, stark begangene 

(Winter-) Wanderwege, Schneeschuhwege 

 Abstand 300 m x  x  x  x  

 Abstand 150 m  x  x  x  x 

*Ausgangsvariante gemäss Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

 

Tab. 6 Kriterien der Sensitivitätsanalyse aufgeschlüsselt nach Varianten. 

 

 

 

Die folgenden Karten sind die Synthesekarten für die 8 Varianten aus Tab. 6. 
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Abb. 15 Karten der Sensitivitätsanalyse Männlichen-Lauberhorn.  

Initial V1 

V2 V3 

V4 V5 

V6 V7 
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Fazit der Sensitivitätsanalyse: 

_ Eine Verringerung der Abstände allein zu teilweise bewohnten Gebäuden hat kei-

nen Einfluss auf die Potenzialfläche. 

_ Eine Verringerung der Abstände allein zu touristischen Transportanlagen, Skipis-

ten und Schlittelwegen würde östlich des Lauberhorngipfels auf einer Höhe von 

ca. 2‘280 m ü. M. eine Potenzialfläche für eine WEA ergeben (Varianten V2, V3, 

V6, V7). Der Standort selber wäre relativ flach, doch das umliegende Gelände, 

insbesondere auch für die Zuwegung, ist stellenweise sehr steil. 

_ Eine Verringerung der Abstände allein zu touristischen Aussichtspunkten, stark 

begangenen (Winter-) Wanderwegen, Schneeschuhwegen hat keinen Einfluss auf 

die Potenzialfläche (V1), auch nicht, wenn der Abstand zu teilweise bewohnten 

Gebäuden verringert würde (V5). 

_ Eine Verringerung des Abstandes sowohl zu touristischen Transportanlagen, Ski-

pisten, Schlittelwegen als auch zu touristischen Aussichtspunkten, stark begange-

nen (Winter-) Wanderwegen, Schneeschuhwegen würde eine kleine Potenzialflä-

che östlich des Heeje Hubel freigeben (V3, V7). Diese liegt jedoch inmitten des 

Skigebietes und die Windressourcen dürften ungenügend sein, da der Standort 

bei Winden aus Süden und Westen im Windschatten liegt. 

 

 

5.  Abklärung der Bundesinteressen durch Guichet Unique 

Für die beiden Windprüfräume Beatenberg-Niederhorn und Männlichen-Lauberhorn ist 

vom Auftraggeber am 23. Mai 2019 beim Guichet Unique Windenergie eine Voranfrage 

zuhanden BAKOM, BAZL, MeteoSchweiz, VBS und skyguide eingereicht worden. Die 

Stellungnahme mit den folgenden Erläuterungen ist am 24. Juni 2020 beim Auftragge-

ber eingegangen: 

 

Im Rahmen dieser Abklärungen war das BAZL mit der Sektion Flugsicherung (SIFS) 

als Aufsichtsbehörde von skyguide involviert, aber auch mit der Sektion Flugplätze und 

Luftfahrthindernisse (SIAP). Skyguide hatte im Rahmen der Vernehmlassung des kan-

tonalen Richtplans 2016 bereits Stellung zu den Prüfräumen genommen, mit dem Re-

sultat «bedingt» für den Prüfraum P29 Beatenberg-Niederhorn. Aufgrund der geringen 

Höhe der Windenergieanlagen in der Region Oberland-Ost (85 Meter Gesamthöhe) 

und wie aus der Stellungnahme des BAZL-SIFS zu entnehmen ist, fällt das Resultat im 

Rahmen der vorliegenden Voranfrage jedoch positiv aus. 

 

Der Guichet Unique hat nachträglich festgestellt, dass Abklärungen beim BAFU im Zu-

sammenhang mit dem UNESCO Weltnaturerbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch (SAJA) 

sinnvoll sein könnten und das Dossier dieser Stelle zur Prüfung eingereicht. Dabei hat 

sich herausgestellt, dass aufgrund von laufenden Verfahren zum SAJA aktuell keine 

Aussagen zur Kompatibilität des Windenergiegebietes P32 Männlichen-Lauberhorn mit 

dem UNESCO Weltnaturerbe möglich sind. Das BAFU hat jedoch grobe Abklärungen 

zu potenziellen Konflikten mit der Avifauna gemacht und Angaben dazu in seiner Stel-

lungnahme eingefügt. Aufgrund mangelnder Informationen kann das BAFU momentan 

jedoch keine klaren Schlussfolgerungen bezüglich der Kompatibilität von Windenergie-

anlagen und Avifauna ziehen. 
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Die Resultate stellen sich zusammenfassend wie folgt dar: 

 

 
 

Tab. 7 Zusammenfassende Stellungnahmen der Bundesämter zu den beiden 

Windprüfräumen. 

 

 

 

Bezüglich der negativen Stellungnahme des VBS zum Gebiet P29 Beatenberg-Nieder-

horn fanden Gespräche statt. Leider konnten keine Lösungen gefunden werden, so 

dass das Resultat negativ bleibt. Der Windprüfraum Beatenberg-Niederhorn wird aus 

diesem Grund fallengelassen und nicht weiterverfolgt. 

 

 

6.  Resultate Sichtbarkeitsanalyse 

In den nachfolgenden Abbildungen ist die Sichtbarkeit der drei WEA im Windprüfraum 

Männlichen-Lauberhorn dargestellt. Der maximale Perimeter definiert sich über die 

Teilregionen TR1 Interlaken, TR2 Lauterbrunnen und TR3 Grindelwald. 

 



Basler & Hofmann  Windenergieplanung Oberland-Ost Konzeptbericht  30 

     

 

 

 
 
Abb. 16 Sichtbarkeitskarte Männlichen-Lauberhorn ohne Berücksichtigung der Wirkdistanz.  
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Abb. 17 Sichtbarkeitskarte Männlichen-Lauberhorn mit Berücksichtigung der Wirkdistanz.  
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7.  Fotomontagen 

Zusammen mit dem Auftraggeber sind auf Basis der Resultate der Sichtbarkeitsana-

lyse zwei Standorte für Fotomontagen für den Windprüfraum Männlichen-Lauberhorn 

ausgewählt worden: 

_ Aussichtspunkt auf dem Männlichen 

_ Bergstation Schynige Platte 

 

 
 
Abb. 18 Standorte der Fotomontagen.  

Schynige Platte 

Aussichtspunkt Männlichen 
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Abb. 19 Fotomontage Aussichtspunkt Männlichen (Juli 2019).  
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Abb. 20 Fotomontage ab Schynige Platte (Juni 2019).  

 

 
 
Abb. 21 Fotomontage ab Schynige Platte (August 2020).  
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Anhang 1: Beatenberg-Nieder-

horn Konfliktpotenzial Wild-

schutz 
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Anhang 2: Beatenberg-Nieder-

horn Konfliktpotenzial Brutvögel 
 

 

 

Quelle: (Horch, 2013) 

 



 

 

Anhang 3: Männlichen-Lauber-

horn Konfliktpotenzial Wild-

schutz 
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Anhang 4: Männlichen-Lauber-

horn Konfliktpotenzial Brutvögel 
 

 

 

Quelle: (Horch, 2013) 
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